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RS OGH 1968/1/17 5Ob270/67
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.01.1968

Norm

MG §12 Abs6 F

Rechtssatz

Die durch Einziehung von Zwischendecken bewirkte Vergrößerung der Nutz7äche des Hauses kann eine Änderung im

Bestand im Sinne des § 12 Abs 5 MG (alte Fassung) darstellen und damit eine Veränderung des

Betriebskostenschlüssels bewirken.
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